
 
Kleine Anfrage 
der Abg. Daniel May, Ursula Hammann und Angela Dorn 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vom 27.04.2010 
betreffend Vorranggebiete für Windkraftanlagen im Staats- und 
Kommunalwald 
und  
Antwort  
der Ministerin für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und  
Verbraucherschutz 
 
 
 
Vorbemerkung der Ministerin für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz:  
Der Beantwortung liegen die geltenden Regionalpläne Nordhessen 2009, 
Mittelhessen 2001 und Südhessen 2000 zugrunde. Ergänzend wurde der 
Entwurf des Regionalplans Mittelhessen einbezogen, den die Regionalver-
sammlung Mittelhessen am 22. Juni 2010 zur Genehmigung durch die Lan-
desregierung beschlossen hat. Im aktuellen Entwurf des Regionalplans Süd-
hessen/Regionalen Flächennutzungsplans werden keine Vorranggebiete zur  
Nutzung der Windenergie festgelegt. 
 
Diese Vorbemerkung vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage im 
Einvernehmen mit dem Minister für Wirtschaft, Verkehr und Landesent-
wicklung wie folgt: 
 
Frage 1. Gibt es ausgewiesene Vorranggebiete für Windkraftanlagen im Staats- und Kom-

munalwald? 
 
Ja.  
 
Frage 2. Wenn ja, um wie viel Hektar handelt es sich dabei? 
 
Es handelt sich dabei insgesamt um 1133 ha bestehende und geplante Vor-
ranggebiete für Windkraftanlagen, in denen Teilflächen an Staats- und 
Kommunalwald enthalten sind. 
 
Frage 3. Wie verteilen sich diese Flächen auf die einzelnen Landkreise? 
 
Die Verteilung dieser Flächen auf die einzelnen Landkreise ist in der nach-
stehenden Tabelle zusammengefasst: 
 

Landkreis Fläche (ha) 
Kassel 170 
Schwalm-Eder 80 
Hersfeld-Rotenburg 20 
Waldeck-Frankenberg 30 
Rheingau-Taunus  15 
Odenwald 20 
Limburg-Weilburg 110 
Lahn-Dill 176 
Marburg-Biedenkopf 179 
Gießen 34 
Vogelsberg 299 
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Frage 4. Gibt es Anfragen von Unternehmen, in diesen Vorranggebieten Windkraftanlagen 
zu errichten? 

 
Ja. 
 
Frage 5. Wenn ja, um wie viele Anlagen mit welcher elektrischen Leistung handelt es sich? 
 
Bei den Anfragen handelt es sich um 9 Anlagen mit einer elektrischen Leis-
tung von insgesamt 21,4 MW, die sich im Planungsstadium befinden. 
 
Frage 6. Welche davon wurden bereits genehmigt bzw. befinden sich in Planung? 
 
Für die 9 Anlagen aus Frage 5 laufen die Genehmigungsverfahren. Diese 
sind noch nicht abgeschlossen. Darüber hinaus gibt es 7 genehmigte Wind-
kraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 13 MW. Davon wurden 4 Anla-
gen mit 7 MW bereits errichtet. 
 
Wiesbaden, 8. Juni 2010 

In Vertretung: 
Mark Weinmeister 


